Horst Leps: Recht im Politikunterricht 

(Wörterbuch Politikunterricht, Wochenschau-Verlag 2020)

Recht ist aus Konfliktschlichtungsprozessen hervorgegangen, in denen ein Zusammenleben und eine Verständigung zwischen Personen oder Gruppen ohne eine „dritte Gewalt“ nicht mehr möglich war. Recht hat eine Friedens-, aber auch eine Ordnungs- und Herrschaftsfunktion. Zugleich orientiert es den Einzelnen über seine Handlungsmöglichkeiten.
Eine durchgearbeitete Fachdidaktik Recht ist immer noch ein Desiderat (Grammes 1998, 443). Der Anteil rechtswissenschaftlicher Lehrveranstaltungen dürfte im Politik-Lehrerstudium meist sehr gering sein. Politiklehrer*innen sind, wenn die Lehrerfortbildung keine entsprechenden Formate anbietet, auf Einführungsliteratur für Nichtjuristen angewiesen. 

Der Bereich „Recht“ wird je nach Bundesland in den allgemeinbildenden Schulen in verschiedenen Fächern und unter verschiedenen Bezeichnungen unterrichtet. Alle Lehrpläne orientieren sich an den Standards der Fachdidaktik Politik. Sie konkretisieren an rechtsspezifischen Inhalten und Methoden die fachdidaktischen Prinzipien der Fallorientierung, Problemorientierung, Handlungsorientierung, Wissenschafts- und Berufsorientierung. 

Recht ist im Politikunterricht in mehrfacher Weise präsent. (1) Es gehört zum Kern des Politikunterrichts im Lernbereich Politik die Schüler*innen mit den politischen Systemen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Staaten, der Europäischen Union und anderen internationalen Organisationen bekannt zu machen. Der Unterricht muss den Schüler*innen einen Zugang zu diesen Regeln dieser Systeme ermöglichen. Politik schafft Recht, aber ist es jenes Recht, das die Schüler*innen setzen würden? (2) Im Lernbereich Recht: Aber auch das einmal gesatzte Recht muss am Fall ausgelegt werden: Gerichte entscheiden, die Schüler*innen lernen diese Rechtsfindungsprozesse kennen. Die Schüler*innen haben eigene Ansprüche, für die die Politik rechtliche Rahmen bereitgestellt hat: Wann dürfen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene was? Welche Rechte (und Pflichten) haben sie? 

Die Lernenden sollen die verschiedenen Formen juristischen Handelns durch aktive Erkundungen bei Gericht und in Gerichtssimulationen kennenlernen, um die Logik dieser Institutionen und eigene Handlungsmöglichkeiten verstehen zu können. Strafverfahren vor dem Amtsgericht und Arbeitsgerichtsverfahren (als Beispiel für zivilrechtliche Streitigkeiten) haben sich bewährt. 

Die Polizeien der Bundesländer bieten Veranstaltungen zur Kinder- und Jugenddelinquenz und zur Verkehrserziehung in den Schulen an. 

Bestimmungen des BGB und des StGB finden sich regelmäßig in Schulbüchern. Die UNO-Kinderrechtskonvention und die „Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ sind anders als die UNO-Menschenrechtscharta noch nicht bekannt genug. 

Das Ziel rechtskundlichen Unterrichts im Politikunterricht ist nicht der „Mini-Jurist“, sondern juristische Laienbildung: Die Schüler*innen sollen „verstehen“ können, was in den Institutionen geschieht, was Jurist*innen tun und ihnen gegenüber gesprächsfähig werden. 

Die Unterrichtenden müssen im Unterricht sehr genau mit dem Gegenstand und ihrem (Nicht-)Wissen umgehen; falsche Auskünfte gegenüber den Lernenden z.B. über Fristen können handfeste negative Folgen haben. Lehrer*innen dürfen keine Rechtsberatung für ihre Schüler*innen machen. 

Ein grundlegendes Verständnis des Wesens rechtlicher Regeln und Institutionen kann mit Hilfe genetischer Unterrichtsmethoden angebahnt werden: Ein Dorf wird gegründet (Petrik 2013), eine neue Verfassung wird gesucht (Leps 2013, 13ff). Es müssen von den Schüler*innen rechtliche Rahmen für das Zusammenleben entwickelt werden, die in ein Verhältnis zu den in Deutschland geltenden Regelungen gesetzt werden können. Recht begründet Macht, Macht muss durch Recht geregelt werden. 

Kinder beurteilen rechtliche Konflikte zunächst parteiisch. Die Verarbeitung rechtlicher Stoffe durch das Alltagsbewusstsein erfolgt vor dem Hintergrund von Vorstellungen darüber, was „gut“ und „böse“, was „gerecht“ ist. Die Spannung zwischen Recht und Gerechtigkeit auszuhalten, erfordert eine hohe Ambiguitätstoleranz (Grammes / Leps 2014, 28). Schüler*innen erwarten vom Rechtsunterricht Orientierungshilfe für ihren Alltag: Rechtskunde kann Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Handlungsmöglichkeiten zu verstehen und ihre Entwicklungsaufgaben zu lösen. 

Unterricht über Recht und Gerichte kann die Schüler*innen immer wieder zu kontraintuitiven Einsichten führen. Ein Jugendgerichtsverfahren wegen Körperverletzung endet nicht mit einer harten Strafe, wie es ein spontanes Gerechtigkeitsempfinden verlangen könnte, vielmehr ermöglicht das Urteil dem Täter einen weiteren Schritt in seiner persönlichen Entwicklung. So gewinnen die Schüler*innen Distanz zu mancher Art von Berichterstattung in den Massenmedien (Medienkompetenz). 

Zu den Praxisformen und Wirkungen von Rechtsunterricht gibt es im deutschsprachigen Raum nur vereinzelt empirische Forschungen. (Machura / Kammertöns, 2009)
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